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§. I .

iKs ist unstreitig , daß die Familien
^ die Pflanzftadke des Staates ,
und die Ehen die Pflanzstädte der

Familien sind - Gleichwie also die

Glückseligkeit der Familien auf die

Glückseligkeit des Staates einen un¬
mittelbaren und wesentlichen Einfluß
hat , so hat auch wiederum die Glück¬

seligkeit der Ehen einen unmittelba¬

ren Einfluß auf die Glückseligkeit der

Familien , einen mittelbaren überaus
Las Wohl des Staates .

§. II .

Darin » liegt die Ursache , war¬

um die Ehen den weisen Monarchen

niemalen ein gleichgültiger Gegen¬
stand waren , sondern sie vielmehr äu¬

ßerst besorget gewesen sind , die Glucke
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seeligkeit dieses Bandes durch weise
Gesätze nach MögllchkeLt zu befestigen .
Ich will hier weder alle Ehegesätze
Der Nationen herzählen , noch alle

Quellen aufsuchen , aus welchen un¬

glückliche Ehen entstehen ; das erste
würde überflüßig , und das zweyte zu

weitschichtig seyn . Ich will meine Be¬

trachtungen nur auf eine Quelle un¬

glücklicher Ehen , nämlich auf die Ehe -
versprechen , beschränken .

§. m .

^ ch bin von der Meynung wert

entfernet , daß die Eheversprechen
überhaupt schädlich, folglich ganz ab¬

zuschaffen seyen . Freylich wohl be¬

rauben sie die Verlobten dersedlm
Freyheit sich einen andern Gegen¬
stand zu wshlm , allein ^ nicht ? edes

Band der Freyheit ist schädlich , sonst
Wüste man alle KoNkskte aufheben ,
und das geknüpfte Band der Ehe

selbst würde aus diesem Gesichtpunk -
te für schädlich angesehen werden müs¬
sen . Der Verlust der MrürlLchm

Freyheit ist nur dazumahl schädlich ,
wenn die Wahl der BerbwdMU un¬

glücklich ausgefallen ist ; gleichwie al -



so nur jene ehelichen Verbindungen
unglücklich zu nennen sind , in deren
Auswahl man unglücklich zu Werke

gegangen ist , eben so sind auch nur jene

EheversprechkN unglücklich , Wo MM
die rechte Wahl nicht getroffen hat .

§ IV .
Es ist freylich hart , ja es ist un¬

möglich zu bestimmen , welche Wahl
in diesem Geschäfte glücklich sey , oder

nickt ; der GegeZrstand Desselben ist
mir allzuviel zufälligen und persön¬
lichen Umstanden verbunden , als daß
man hierüber gewisse Regeln bestim¬

men könnte . Weder der Philosoph ,
noch der Regent können sie bestim¬

men ; der erste also erfüllet hin¬
reichend seine Pflicht , wenn er gewis¬
se Umstände entdecket , und anzeiget ,
in welchen die Wahlen insgemein
übel ausfallen , und der Regent er¬

füllet ebenfalls seine Pflicht , wenn er

Liese Quellen , aus welchen insgemein
üble Wahlen entspringen , versieget ,
ohne hineinzugehen , oh m einem je¬
den Falle ein wahres Uebel vorhan¬
den sey , denn die Gesetze werden

über das gemacht , sagt Pomponius
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IN I . e§. z . äigeü . 6e llle §. was meisten -

rheils geschiehec .

Unter jene Umstände , bey wel¬

chen insgemein , oder meiftentheils
unglückliche Eheverbmdniße geschlos¬
sen werden , gehöret unstreitig die

Heiinlichkeic dieser wichtigen Hand¬

lung Es ist gewiß , und sowohl in

der Vernunft , als in der Erfahren¬

heit gegründet , daß eine Handlung ,
ze wichtiger sie ist , mit desto größe¬
rer Feyerlichkeit begangen werde . Die

Feyerlichkeiten , wenigstens die mei¬

sten , sind nicht eines eitlen Geprän¬
ges halber erfunden , und eingeführet
worden , sondern sie hatten ihren gu¬
ten Grund in der Wichtigkeit des

Geschäft . Ein jeder , der eine sol¬

che wichtige Handlung unternahm ,
oder daran Theil hatte , wollte Be¬

weise haben , daß es dabey redlich ,
und aufrichtig zugegangen sey , und

was konnte diesen Beweis verläßiger
herstellen , als gewisse Feyerlichkeiten ,
Die man dabey gebrauchte ? Ein Te¬

stament , welches ein römischer Bür¬

ger in der Versammlung des ganzen



Volkes , oder vor sieben römischen
Bürgern als Zeugen errichtet hat ,
wäre gewiß von dem Verdachte einer
unterlofenen Erbschleicherey mehr frey
als jenes , welches in einem Winkel
errichtet , und von zween Zeugen un¬
terschrieben worden ist ; wenn man
auch bey einigen wichtigen Handlun¬
gen keine sonderbaren , kein willküh -
rigen , oder durch die Gesetze vorge¬
schriebenen Feyerlichkeiten beobachtet ,
so werden doch wenigstens zwey ehe¬
liche Männer als Zeugen beygezogen ,
oder ein schriftliches Instrument er¬
richtet . Es gehet kern Hauskauf ,
kein beträchtlicher Bestandskontrakt
für sich , wo nicht wenigstens zwey
Zeugen beygezogen, . oder schriftliche
Urkunden darüber errichtet werden .
Wenn also eine wichtige Handlung
heimlrch , das ist : ohne alle Feyer «
lichkeit unternahmen wird , so darf
man gewiß mit Grunde muthmaßen ,
und es veroffenbaret sich über kurz
oder lang in den meisten Fallen , daß
auf einer oder andern Seite eine Ge¬

fährde , oder doch wenigstens eine Ue -

bereilung untetlofen ist . Nur der

) ( 4 Be -
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Betrug , oder die eigene Ueberzeugung
einer unüberlegten Handlung scheuen
das Licht , und suchen die Dunkelheit ;
aufrechte Handlungen von Wichtig¬
keit , bey denen sowohl mit Redlich¬

keit , als Ueberlegung zu Werke ge¬

gangen wird , geschehen sehr selten

heimlich . Was für eine Handlung
ist aber wohl wichtiger , und welche

heischt mehr Ueberlegung als das Ehe -

versprechen , welches uns zu einem

unauflöslichen Kontrakte verbindet ,

und wovon nicht allein unsere , son¬

dern auch die Glückseligkeit einer gan¬

zen Familie abhängt ?
§- vk . . .

Zu der wesentlichen Wichtigkeit
dieses Geschäfts kömmt aber noch ei¬

ne Betrachtung , welche es aus ei¬

nem andern Gesichtspunkte noch wich¬

tiger machet . In keine menschliche
Handlung haben die Leidenschaften
einen größeren Einfluß , als in diese ,

von der ich ' rede - Die unbändigen
Reize der Liebe , der Eigennutz , die

Ehrsucht , und oft noch andere und

sträflichere Leidenschaften sind meisten -
theils die Haupttriebfedern dieses Ge¬

schäfts ,



schafts , welches doch seines wichtige
und ehrwürdigsten Zieles wegen aus

den reinsten Absichten unternahmen

werden sollte ; wo ist also wohl bey

irgendwo einem Geschäfte mehr Ue -

berlegung , Behutsamkeit und Der

Rath aufrichtiger Freunde nothwen¬

diger , als bey diesem . Welche Hand¬

lung sollte also mit mehrerer Feyer -

lichkeit , folglich gar nicht heimlich

geschehen , als diese , die sowohl ihrer
wesentlichen Wichtigkeit halber , als

wegen denen dabey sich emschleichen -
deu Leidenschaften so gefahrvoll ist ?

Hat wohl irgendwo bey einem Ge¬

schäfte die Erfahrung so viele trau »

rige Beyspiele aufgedecksk̂ wie bey

denen Eheversprechen , daß sie , so oft
sie heimlich sind geschlossen worden ,

beynahe auch allezeit unglücklich
waren ?

§. VII .

Wenn dann nicht zu lsugnen ist ,
daß die heimlichen Eheversprechsn mei¬

stens unglücklich sind , so wünschet w-

der Menschenfreund , daß die Gesatz -
gebende Macht diesem Uebel , welches ,

wie ich oben zeigte , auf die Gluckse -
)( 5 l ' g-



ligkeit der Familien , folglich auch des
Etaats einen so wesentlichen Einfluß
hat , abhelft . Der Philosoph kann
nichts weiter thun , als daß er das
Uebel anzeiget ; denn es stehet nicht
in feiner Macht , eine Handlung zn
zernichten , die nach denen bishero be¬
stehenden Gesetzen gültig ist ; die¬
ses letztere hanget nur von der gesetz¬
gebenden Macht des Regenten ab -

§. vm .
Wie wäre aber wohl diesem Ue¬

bel abzuhelfen ? Ich will der Weisheit
der Regenten nicht Ziel und Maaß
fetzen , meine Meinung aber zusagen ,
erachte ich , daß denen , aus unüber¬

legten , und unbesonnenen Chever -
sprechen entstehenden Übeln Folgen
gröftentheils vorgebeugt werden könn¬

te , wenn alle heimlichen Ehever ?
sprechen , nämlich diese , welche nicht
in Gegenwart zweener Zeugen ,
welche zur Zeugenschaft dieser Hand¬
lung eigends ersuchet , und erbet -
ten sind , geschloffen werden , für

ungültig erkläret würden , ich sage :
in Gegenwart zweener Zeugen ,
welche zur Zeugensthaft über diese

Hand -



Handlung eigends ersuchet , und er -
beccen sind , denn ich weiß aus der

Erfahrenheit viele Falle , wo die un¬

glücklichsten Eheversprechen vor Zeu¬
gen geschlossen worden sind , die ent¬

weder in einem anderen Zimmer , oder

unter einer spänischen Wände verste¬
cket waren , oder die sonst zufälliger
Weise zugegen waren , die unglückli «
che Handlung angehöret , und hier ü¬

ber Zeugenschaft abgeleget haben . Ich
sage weiter , daß durch eine solche

Verordnung denen , aus übereilten

und unbesonnenen Eheversprechen ent¬

stehenden Übeln Folgen gröstentheils
vorgebeuget werden könnte , denn ob -

wohlen es leider ! noch immer schlech¬
te . Leute genug giebt , die sich bey lie¬

derlichen Handlungen als Zeugen ge¬
brauchen lassen , so giebt es doch
wiederum auch ehrliebende Leute

genug , welche sich nicht allein einer

solchen Zeugenschaft entjchlagen , son¬
dern noch über dieses den Gefahr
laufenden Theil mittels Vorstellung
des ihm bevorstehenden Unglücks ab¬

mahnen , oder diesen unglücklichen
Schritt durch eine , seinen Aeltern ,

Ver -
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Verwandten , oder VorgefttzLen ma¬
lende Anzeige verhindern würden .
Nebst dem hat man nicht immer zwey
Zeugen bey sich , folglich w? rrden durch
dwse obwvhlen kleine Feyerlichkeit ,
doch wenigstens jene Eheversprechm
verhindert , welche in der ersten Auf -
waöung einer unüberlegten , oder wohl
gar sträflichen Hitze öfter in Geheim
geschehen .

§. n
Die heimlichen Eheversprechm

haben noch andere üble Folgen , die
dem Staate eben so wenig gleichgül¬
tig seyn können , als die unglücklichen
MeisteMheils darauMeßendm Ehen .
Es ist bekannt , wie leichtgläubig das
schwache Geschlecht den übereilten ,
und öfters auch nur verstellten Ehe -
Versprechungen feiner Liebhaber Bey¬
fall gebe ; es ist bekannt , daß diese
Liebhaber nur gar zu oft Mit eben
LeA Leichtsinne ^ mityvelcheM sie ih¬
rer Geliebten die Ehe versprochen ha¬
ben , wiederum zurückgehen , und wem
ist endlich unbekannt , wie viele Weibs¬

personen durch solche übereilte , oder

öfters auch gar nur verstellte Ebever -



Heißungm um ihre jungfräuliche Ehre
find gebracht worden ? Was geschie¬
het nun , wenn ein solcher Betrüger
zurückgehet ? er wird geklaget , und
da gestehet er entweder das heimli ,
che Eheversprechm ein , oder er laug -
mt es . In dem ersten Falle muß
entweder er die Klägerin cheligm ,
oder die geistlichm Censuren ausste¬
hen , in beyden Fallen aber ist sie . un¬
glücklich , denn eheliget er sie , so ist
bekannt , und die Canones sagen es
selbst , daß die erzwungenen Ehen fast
allezeit einen schlechten Ausgang ha¬
ben , und wer nur immer weiß , daß
auch iu den freywilligsten Ehen nicht
immer schönes Wetter ist , der kann
sich selbst , ohne erst die Canones zu
Rathe zu ziehen , vorstellen , wievie¬
le trübe Tage in einer gezwungenen
Ehe erscheinen müßen . Stehed der
Geklagte aber die geistlichen Censu¬
ren aus , so ist die Klägerin wiede¬
rum die betrogene , denn obwohlen
sie noch die Aktionem ad Interesse
hat , so kann doch dieses memal so
genau bestimmet werden , daß die Klä¬

gerin dadurch eine vollkommene , und
Lb-
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ihrem wesentliche » Schaden arrgemes -
sene Entschädigung erhält , und über
alles dieses hat am öftesten der Be¬
trüger nichts , oder doch nicht so viel
Vermögen , aus dem er die Entschä¬
digung leisten könnte . Laugnet er aber
das Eheversprechen , so sind die Fol¬
gen noch übler . Die Klägerin , die
ohne allem Beweise zum Eide nicht
zugelassen wird , kann nichts anders
ergreifen , als dem Geklagten den
Eid auftragen , und , grosser Gott !
wie viele Meineide werden da nicht von
den Betrügern abgeleget , und wie ge¬
schäftig ist nicht da die schlechte Moral -
theologie , wie artig weiß sie nicht
dem Schwärenden Lurch eine Mn -
talreftriktion zu Hilft zu kommen ? und
was folgt darauf ? die äußerste Ver¬
zweiflung der Betrogenen - Man wüß¬
te von der Erfahrenheit gar nichts
wissen , wenn man nicht wüßte , wie
viele dergleichen Hintergangene elende
Weibspersonen in das Laster des Kim
derwordes , und durch dasselbe in des
Scharfrichters Hände verfallen sind ,
wenn man nicht wüßte , wie viele sich
aus gegründeter Verzweiflung an ei¬

ner



ner anständigen Heyrath entweder irr
den schädlichsten Wollüsten zeitlebens
herumgewalzet , oder einem Sicherlich n
Menschen . welcher Niederträchtigkeit
Zenug besasst , eine entehrte Person
ihres knschen Geldes wegen zu eheli -
gen , in die Arme geworfen , hernach
aber unter der ewigen Folter der em¬
pfindlichsten Vorwürfe ihre ganze
und traurige . Lebenszeit hindurch ge -
Lchmachket haben , und wenn man
endlich mcht wußte , wie viele tausend
unschuldige Kinder , von welchen man ,
wie unser Heiland von dem das
gesagt hat , sagen kann , daß es bes -
ser ware , wenn sie memalen waren
Mohren worden , entweder in der
Blüthe rhrer Jugend zu Grunde ge¬
gangen , oder aus Mangel einer christ¬
lichen Erziehung und des nöthigen
UnterrAtes m nützlichen Wissenschaf¬
ten zu Taugenichts , und dem Staate
schädlichen Landstreichern herange¬
wachsen sind . Dieses sind die trau¬
rigen Folgen der heimlichen Ehever -
«prechen , welche der Philosoph an -
Kkrget , sodann schweiget , und das

übrige
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ÄrLge der heilendett Hand feinet
Monarchen * überlaßt -

Der letztverstorbene Fürst Bischof zu
Wurzburg hat den - 8. Jänner , chL .
«rne Verordnung erlassen , wodurch aus
heimliche Eheversprechen , das ist , alle
diejenigen , weiche nicht in Gegenwart
der Aeltern , Vormünder , oderzweenep
Zeugen geschlossen , oder wenigstens bin¬
nen 15. Tagen von beyden kontrahiren -
den Theilen dem ordentlichen Pfarrer
« n das Protokoll angezeiget werden , sür
ungültig erkläret werden . Der Verfas¬
ser hat ein gedrucktes Exemplar davon
in Handen , und kann es alle Stunde
mittheilen .
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